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zu S316' IJ 
betreffend di~ schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr.Gugerbauer und Genossen vom 30. März 1990, 

Zl. 5318/J-NR/1990 "Ausstellung von" Freifahraus-

weisen der ÖBB" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu FrajllLu.. 

"Entspricht es den Tatsachen, daß Freifahrkarten der ÖBB im 

Bereich des Bahnnetzes und der öBB-eigenen Kraftwagendienste 

zur Verteilung gelangten?" 

Die Gewährung von unentgeltlichen Dauerfahrkarten an bahn­

fremde Personen ist keine Einrichtung aus jUngster Zeit, 

sondern läßt sich bis auf die Anfänge des Eisenbahnverkehrs 

zurUckverfolgen. 

Die gesetZliche Grundlage fUr die Gewährung dieser BegUnsti­

gung ist im § 6 (3) des Eisenbahnbeförderungsgesetzes - EBG 

(BGBL.Nr. 180 vom 31.3.1988) verankert. 

Zu Frage 2: 

uWenn ja, wie hoch betrug die Gesamtsumme der Freifahrkarten 

jeweils im Jahre 1988, 1989 und 19901" 

Von den ÖBB wurden an Dauerfahrkarten insgesamt zur VerfUgung 

gestellt: 

1988: 1437 StUck 

1989: 986 StUck 

1990: 725 StUck 
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Die ÖBB sind bemüht, die Anzahl von unentgeltlich gewährten 

Dauerfahrkarten ständig zu verringern. 

Zu Frage 3: 

"Aus welchen formalen Gründen kamen die Freifahrkarten an 

welchen Personenkreis zur Verteilung?" 

Dauerfahrkarten werden grundsätzlich an stellen der affentli­

chen verwaltung (Staats-, Kriminal-. Grenz- und ~remden­

polizei, Landesgendarmeriekommandos. Zoll), an Bedienstete 

anderer Verkehrsunternehmungen, die mit den ÖBB in kunden­

dienstlichen Belangen ständig zusammenarbeiten (z.B. Ver­

kehrsbüro, ausländische Reisebüros, Schlaf-, Liege- und 

Speisewagendienste) sowie an Bedienstete von internationalen 

Eisenbahnorganisationen (z.B. UIe, ORE) abgegeben. 

Die in Rede stehenden Fahrkarten werden nur jenen Personen 

zur Verfügung gestellt, die ständig mit der Vollziehung und 

Uberwachung der Dienstabwicklung betraut sind, wodurch -

im Rahmen ihrer Dienstausübung - eine oftmalige Strecken­

bereisung gegeben ist. 

Dauerfahrkarten werden überwiegend Behörden und Bundesdienst­

stellen für Reisen zur Verfügung gestellt, die insbesondere 

im Interesse der öffentlichen Sicherheit liegen. Da derartige 

Einsätze in den meisten Fällen kurzfristig und oftmals 

außerhalb der Dienststunden angeordnet werden, müssen diesem 

Personenkreis ständig entsprechende. gültige Fahrausweise zur 

Verfügung stehen. 

Bei der Vergabe von Dauerfahrkarten wird strengster Maßstab 

angewendet. Grundsätzlich werden derartige Ausweise nur auf 

die Dauer des unerläßlichen Bedarfes ausgestellt. Die tat­

sächliche Ausnützung ist vom Antragsteller nachzuweisen und 

wird von den ÖBB an Hand von Namenslisten überprüft. Mit 

dieser Vorgangsweise ist sichergestellt, daß diese Ausweise 

ausschließlich für dienstliche Angelegenheiten Verwendung 

finden. 
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Zu Frage 4: 

"Erachten Sie prinzipiell die Ausgabe von Freifahrtickets 

angesichts des Gebotes der SparsamkeitfUr gerechtfertigt?" 

Die ÖBB mUßten in vielen Fällen - aufgrund vertraglicher 

Verpflichtungen - den betreffenden Personen die anfallenden 

Reisekosten rückerstatten (z.B. Speisewagenteam, welches die 

Firmenleistung i~ Zug erbringt; Zollkontrolle im fahrenden 

Zug, wodurch kurze Grenzaufenthalte ermöglicht werden; 

Fahndung im Zug: Begleitung von kritischen Fahrgästen, wie 

Fußballfans). 

Der Wegfall der Dauerfahrkarten wUrde daher keine Kostener­

sparnis. sondern eine Kostenerhöhung herbeiführen. 

Wien. am ~~ . Mai 1990 

Der Bundesminist r 

~~ 
( 
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